Urteil 8C_631/2007

ALV, Vermittlungsfähigkeit trotz 50%iger Invalidität

Sachverhalt:

Die 1951 geborene S. arbeitete als Buchhalterin für die Firma E. AG. Bereits am 11. August 2003 hatte sie sich bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet, die IV-Stelle Graubünden verneinte jedoch einen Leistungsanspruch. Vergleichsweise einigten sich die Parteien und die IV gewährte S. rückwirkend ab 1. November 2003 eine halbe Invalidenrente, basierend auf einem Invaliditätsgrad von 50 %.

Im Juli 2005 hatte S. ausserdem für die Zeit ab November 2005 Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gestellt und angegeben, sie sei bereit und in der Lage, teilzeitlich, im Umfang eines 30%igen Arbeitspensums, erwerbstätig zu sein. Nach Durchführung einer vertrauensärztlichen Untersuchung verneinte die Arbeitslosenversicherung einen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder wegen fehlender Vermittlungsfähigkeit ab 21. März 2006. 

Erwägungen:

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG hat der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er (unter anderem) vermittlungsfähig ist. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt der körperlich oder geistig Behinderte als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Graduelle Abstufungen sind ausgeschlossen. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums) anzunehmen, oder nicht (E. 2.1).

Wer trotz eines schweren Gesundheitsschadens invalidenversicherungsrechtlich nicht in rentenbegründendem Masse erwerbsunfähig (invalid) ist, kann gleichwohl arbeitslosenversicherungsrechtlich gesehen vermittlungsunfähig sein. Abgesehen davon, dass für die jeweiligen Ansprüche zweigspezifische Voraussetzungen bestehen, bedeutet dies im Hinblick auf den hier zu prüfenden Gesundheitsschaden und die daraus folgende Einschätzung der Restarbeitsfähigkeit resp. der Vermittlungsfähigkeit, dass wegen oder trotz ein und desselben Gesundheitsschadens nicht in jedem Fall entweder Leistungen der Invalidenversicherung oder aber der Arbeitslosenversicherung geschuldet sind, sondern es kann auch der Fall eintreten, dass kein Anspruch oder aber Ansprüche gegenüber beiden Zweigen der Sozialversicherung bestehen. So stützt sich die Invalidenversicherung für die Prüfung eines Leistungsanspruchs auf die Arbeitsfähigkeit, während in der Arbeitslosenversicherung die Vermittlungsfähigkeit massgebend ist (E. 2.2).

Während eines Bewerbungsgesprächs bei der Firma C. im Rahmen eines Einsatzprogramms des RAV teilte S. der zuständigen Leiterin der Firma C. mit, sie fühle sich der Arbeit auf Grund diverser Beschwerden nicht gewachsen. Die daraufhin veranlasste Abklärung der Vermittlungsfähigkeit ergab, dass rein theoretisch eine 50%ige Tätigkeit als Buchhalterin zumutbar wäre, auf dem freien Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Gesamtsituation aber eine solche Beschäftigung kaum realisierbar sei. Dazu komme, dass die Versicherte auch von ihrer Tochter bezüglich einer allfälligen Arbeitsaufnahme im negativen Sinne beeinflusst werde. Eine Vermittlungsfähigkeit sei wohl kaum gegeben (E. 3.1).

Zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen und effektiv, nicht nur verbal, eine Dauerstelle anzunehmen. Dieses subjektive Element ist auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten. Denn eine versicherte Person, die sich bis zum Entscheid der Invalidenversicherung als nicht arbeitsfähig erachtet, gegenüber Einsatzangeboten ein entsprechendes Verhalten an den Tag legt  resp. weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit annimmt, ist nicht vermittlungsfähig. 

